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Einführung 

I. Der Begriff 'Handeln auf eigene Gefahr' 

Der als Arbeitstitel gewählte Begriff - Handeln auf eigene Gefahr - ist zivil-
rechtlicher Provenienz. Unger führte diesen erstmals 1891 in die Rechtstermi-
nologie einl , allerdings mit einem heute nicht mehr gebräuchlichen Verständ-
nis. Die Frage, ob jemand, der im Verkehr Gefahren begründe dürfe, auf 
eigene oder auf Gefahr Dritter handele, beantwortete sich für ihn dahin, daß 
der Gefahrenverursacher eine umfassende Folgenverantwortung tragen solle2 
Unter Handeln auf eigene Gefahr verstand er deshalb ein Verhalten des Scha-
densverursachers, das diesen auch dann zum. Schadensersatz verpflichten 
konnte, wenn er die Verletzung fremder Güter nicht verschuldettr. Heute 
findet sich unter dem gleichen Titel nur noch die Problemstellung wieder, ob 
und unter welchen Voraussetzungen der Verletzte durch vermeidbar selbstge-
fährdendes Verhalten den Schadens(mit)verursacher von einer Schadenser-
satzpflicht entlastet oder diese begrenzt4• Handeln auf eigene Gefahr bedeutet 
in diesem Sinne die Folgen der bewußt und im eigenen Interesse auf sich 
genommenen Gefahr, ohne die Möglichkeit der Abwälzung der VerantWortung 
hierfür auf andere zu haben, selber tragen zu müssen5• 

Die Fruchtbarkeit der früher als im Strafrecht unternommenen Bemühungen 
der zivilrechtlichen Literatur um die sachgerechte Bewältigung dieser Proble-
matik auch für das Strafrecht ist vom heutigen Stand der Reflexion dogmati-
scher Grundlagenprobleme aus nicht mehr selbstverständlich. Der Grundsatz 
der Einheit der Rechtsor4nung ist mit der fortschreitenden Ausdifferenzierung 
der einzelnen Rechtsgebieie fast schon zur Fiktion geworden. Bedingt durch die 
sehr unterschiedlichen AufgabensteIlungen, denen sie zu genügen haben, haben 

1 JherJ 30 S. 363 ff. 

2 zu den Bemühungen der Strafrechtsdogmatik, sich unter der Vorherrschaft des Kausslitäts-
dogmas den Belangen der modemen Industriegesellschaft zu öffnen vgl. Preuß, Untersuchungen, 
S. 30 ff. 

3 was dem heutigen Gedanken der Getährdungshaftung entspricht. 

4 nachfolgende Untersuchungen gehen unter dem Titel Handeln auf eigene Gefahr dieser Frage 
nach: Gerhardt 1962; Gonscho11947; Schneyer 1956; Sto1l1959; vgl. außerdem Dum:, NJW 1986, 
S. 2234; ders. JZ 1987 S. 61; Milnzberg, Verhalten, S. 305 ff.; Venzmer, Mitverursschung, 1960. 

5 Deutsch, NJW 1978, S. 1998; Dunz, JZ 1987, S. 63 (65); ScheJfen, NJW 1990, S. 2658 
(2663). 
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sie sich zu eigenen Zweckordnungen ausdifferenziert, und das sicher in einem 
Maße, daß sich dogmatische Konstruktionen zu Fällen, die von beiden Rechts-
gebieten zu bewältigen sind, nicht ohne weiteres austauschen lassen. Diese das 
Postulat der Einheit der Rechtsordnung zumindest relativierende Erkenntnis 
erfreut sich zunehmender Verbreitung. So hat jüngst Kuhlen6 herausgearbeitet, 
daß ein Verstoß gegen den zivilrechtlichen Sorgfaltsmaßstab nicht bereits auto-
matisch auch eine Zuwiderhandlung gegen den strafrechtlichen zufolge habe 7• 
Der Begründungsaufwand für den erforderlichen Nachweis der Kompatibilität 
von Instituten für verschiedene Rechtsgebiete dürfte in Ansehung des diesbe-
züglichen Diskussionsstandes schon aufwendiger sein als die Bemühungen um 
eine eigenständige Begriffsbildung, was fernerhin als der lohnendere Weg er-
scheint, weil eine differierende Zwecksetzung eher garantieren dürfte, daß der 
gleiche Gegenstand von verschiedenen Rechtsmaterien aus in voneinander 
abweichende Pers~ktiven gerät und mit unterschiedlichen Bedeutungszuwei-
sungen belegt wird8• Rechtsbegriffe haben dann keine universelle Bedeutung 
mehr, sondern lassen sich nur noch im Horizont des jeweiligen Bezugssystems 
interpretieren. Normen, Sorgfaltsmaßstäbe u.ä. haben nur noch innersyste-
mische Bedeutung und lassen sich dann nicht mehr ohne weiteres in ein anderes 
Aussagesystem transferieren. Dies ist. für den Bereich der Produkthaftung 
exemplarisch aufgezeigt worden und soll als Arbeitshypothese der vorliegenden 
Studie dienen. 

Im Bereich des Strafrechts war die Frage der Verantwortung für fremdes 
selbstgeflihrdendes Verhalten lange Zeit eher von untergeordneter Bedeutung9 

und geriet erst in den 70er Jahre wieder ins Blickfeld. Diese Entwicklung 
wurde maßgebend von der Wiederentdeckung des Opfers als kriminalpolitisches 
Leitthema beeinflußt. 

11. Die Wiederentdeckung des Opfers im Lichte 
der kriminalpolitischen Strömungen 

Die Gründe, die die vielbeschworene, keineswegs auf die Strafrechtsdogmatik 
beschränkte Wiederentdeckung des OpferslO forcierten, lassen sich nur 

6 Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung 1989, S. 148 ff. (171 ff.). 

7 zustimmend 7iedemann, NJW 1990, S. 2051 (2052) und jüngst BOH, NJW 1990, S. 2560. 

8 vgl. die materialreiche Studie zur Relevanz des Grundsatzes der Einheit der Rechtsordnung für 
die Strafrechtsdogmatik von Gilnther, Strafrechtswidrigkeit, 1983. 

9 vgl. nunmehr dazu die gründliche Studie von Frisch, Tatbestandsmißiges Verhalten, 1988. 

10 aus dem reichhaltigen Schrifttum nur auszugshaft: DiJnckellRiJsmer, ZStW 99 (1987), S. 845; 
Frehsee, Schadenswiedergutmachung, S. 4; Hassemer, K1ug-FS, S. 217; Jung, ZStW 93 (1981), 
S. 1147 und ZStW 99 (1987), S. 497; Kilper, GA 1980, S. 217; Neumann in Hassemer (Hrsg.), 
Strafrechtspolitik, S. 225 ff.; Rieß, Gutachten C 55. DJT 1984, C 9 ff.; Seelmann, JZ 1989, S. 
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schwer ergründenlI. Ein vermehrtes Auftreten von Fallkonstellationen mit 
maßgebender Opferbeteiligung kann für die verstärkten Reflexionsbemühungen 
in der Strafrechtsdogmatik hierzu und den vergleichsweise großen Output von 
Judikaten, die zeigen, daß sie die Opfer(mit)verantwortung immerhin als 
Zurechnungsproblem ernst nehmen, eigentlich nicht als Auslösetatsache 
ausgemacht werden. So brisant die vor allem für die vorliegend untersuchte 
Problemlage geradezu paradigmatischen Fälle der Überlassung von Heroin an 
drogenabhängige Konsumentenl2, oder die Aidsinfizierung eines anderen 
durch Sexualverkehrl3 , allesamt Fallgestaltungen, die die höchstrichterliche 
Rechtsprechung in neuerer Zeit intensiv beschäftigen, auch sein mögen; 
Konstellationen dieser Art - wie der Rechtsprechungsüberblickl4 ver-
deutlichen soll - beschäftigten die Gerichte schon weitaus früher. 

Haben wir es hier keineswegs mit neuartigen Fallgestaltungen zu tun und 
lassen sich die verstärkten Bemühungen um eine der Opjerposition adäquat 
Rechnung tragende Begriffsbildungl5 mit intradogmatisch zwingenden Grün-
den nicht erklären - denn auch auf der Grundlage einer konsequent angewen-
deten Äquivalenztheorie lassen sich die hier interessierenden Fälle wider-
spruchsfrei, wenn auch nicht axiologisch überzeugend, lösen - so muß es wohl 
ein verändertes kriminalpolitisches Klima sein, in dem die Opfer(mit)verant-
wortung Aktualität gewinnt. Diese ist nicht nur mit nationalen Besonderheiten 
zu erklären, sondern eine internationale Erscheinung. Hiervon zeugen weltweit 
betriebene viktimologische Forschungenl6 und - was die rechtspolitische Be-
deutung der Opferthematik besonders herausstellt - das Engagement der Ver-
einten Nationen auf diesem Feld, die die zuletzt auf ihrem 7.Kongreß für 
Verbrechensverhütung und Behandlung des Rechtsbrechers in Mailand 1985 
über Jahre hin erarbeiteten Beratungsergebnisse in der "Declaration of Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power"17 zusam-

670; Sessar, Jescheck-FS, S. 1137 (1150); Slangl, Pallin-FS, S. 419 (424); Weigend, Deliktsopfer, 
S. 13 ff. 

II So kann Weigend in seiner 1989 erschienenen Habilitationsschrift S. 14 f. nach Auswertung 
des Schrifttums bis zur Gegenwart nur resignativ feststellen, daß "(d)ie tieferen sozialen und 
politischen Ursachen für die Wiederentdeckung des Verletzten als Teilnehmer am Strafverfahren, 
aber auch als berechtigter Beneftziar sozialer und staatlicher Zuwendung ... noch im dunkeln" 
liegen (Hervorhebung v. Verf.); ähnlich Rieß, Gutachten C 55. DJT 1984, C 10: "Welches 
kriminalpolitische Klima diese Tendenzwende herbeigeführt hat, läßt sich nicht sicher ausmachen" 
(Hervorhebung v. Verf.). 

12 grundlegend BGHSt 32 S.262; dazu näher Erster Teil V.3.b. 
13 zur Leitentscheidung BGHSt 36, I vg!. unten Erater Teil V.3.a. 
14 Erster Teil V. 
15 einen Überblick geben Dlilling, GA 1984, S. 71 und Hillenkamp, Vorsatztat, 1981. 
16 dazu einführend Schneider, Jura 1988, S. 635. 
17 AlRes/40/34; vg!. dazu die Kommentierung bei Joutsen, The Role ofthe Victim of Crime in 


